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Stadt Grevesmühlen
Bauausschuss Stadt Grevesmühlen

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Einwohnerfragestunde

3 Bestätigung der Tagesordnung

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 21.01.2016

5 Information zum Stand B-Plan Nr. 34.1 "Wohngebiet Mühlenblick 
östlich des Rosenweges" der Stadt Grevesmühlen

6 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.1 "Wohngebiet Mühlenblick 
östlich des Rosenweges" der Stadt Grevesmühlen
hier: Städtebaulicher Vertrag über die Planung und Herstellung der 
Erschließungsanlagen

VO/12SV/2016-692

7 Kostenspaltungsbeschluss für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen 
für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der John-Brinkmann-
Straße, Klaus-Groth-Straße und Siebenmorgen in Grevesmühlen

VO/12SV/2016-673

8 Beschluss über eine Abschnittsbildung und Kostenspaltung zur 
Abrechnung von Straßenbaubeiträgen für die T.-Storm-Straße und die 
R.-Wossidlo-Straße in Grevesmühlen

VO/12SV/2016-674

9 Teilfortschreibung Regionales Raumentwicklungsprogramm 
Westmecklenburg-Entwurf Kapitel 6.5 Energie
hier: Stellungnahme im Rahmen des 1. Beteiligungsverfahrens

VO/12SV/2016-678

10 Informationen zum Stand städtebaulicher Planungen und 
Baumaßnahmen

11 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

12 Bauanträge und Bauvoranfragen

13 Informationen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12BA/2016/42

Sitzungstermin: Donnerstag, 24.03.2016, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum Haus 1 EG, Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 
Grevesmühlen
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14 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

gez. E. Reppenhagen
Bauausschussvprsitzender
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2016-692
öffentlich

09.03.2016
G. Matschke

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.1 "Wohngebiet Mühlenblick 
östlich des Rosenweges" der Stadt Grevesmühlen
hier: Städtebaulicher Vertrag über die Planung und Herstellung der 
Erschließungsanlagen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.03.2016 Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2016 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
05.04.2016 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
18.04.2016 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
1.Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen überträgt lt. § 124 i.V.m. § 11 BauGB die 

Erschließung des geplanten Wohngebietes im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 34.1 „Wohngebiet Mühlenblick östlich des Rosenweges auf der Grundlage 
des vorliegenden städtebaulichen Vertrages über die Planung und Herstellung der 
Erschließungsanlagen gemäß Anlage an den Vorhaben- und Erschließungsträger

Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH
Geschäftsführerin Frau Uta Woge
August-Bebel-Straße 17
23936 Grevesmühlen

2.Der Bürgermeister und der 1. Stellvertreter werden beauftragt mit der Geschäfts-
führerin der GKB GmbH einen städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag) lt. 
Anlage abzuschließen.   

   
Sachverhalt:  
Auf der Grundlage des § 124 BauGB kann die Erschließung durch Vertrag auf einen Dritten 
übertragen werden.
Der Erschließungsträger ist gleichzeitig Eigentümer der zu bebauenden Grundstücksflächen 
im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen und übernimmt die 
entstehenden Kosten laut städtebaulichem Vertrag (Erschließungsvertrag).   Die Stadt 
beteiligt sich anteilig an den Kosten zum Gewässerausbau.
 

Finanzielle Auswirkungen:  
Die Stadt beteiligt sich anteilig an den voraussichtlichen Kosten zum Gewässerausbau in 
Höhe von 55.289,92 € (s. § 11 Abs. 2 des Erschließungsvertrages
 
Anlage/n:  
Erschließungsvertrag mit Anlagen

 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 6.
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2016-673
öffentlich

04.02.2016
Reno Böhringer

Kostenspaltungsbeschluss für die Erhebung von 
Straßenbaubeiträgen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in 
der John-Brinkmann-Straße, Klaus-Groth-Straße und Siebenmorgen 
in Grevesmühlen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.03.2016 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2016 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
05.04.2016 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen für die erfolgte Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung der John-Brinkmann-Straße, Klaus-Groth-Straße und Siebenmorgen 
wird für die getrennte Abrechnung dieser Teileinrichtung eine Kostenspaltung beschlossen. 

Sachverhalt:
Die Straßenbeleuchtung wurde in der betreffenden, auf dem als Anlage zu diesem 
Beschluss beigefügten Lageplan näher gekennzeichneten Straße im Jahr 2015 erneuert. Die 
anderen Teileinrichtungen sind unverändert. Um die entsprechenden Straßenbaubeiträge 
jetzt erheben zu können, ist gemäß § 6 der Straßenbaubeitragsatzung ein 
Kostenspaltungsbeschluss erforderlich. Eines Abschnittsbildungsbeschlusses bedarf es 
nicht, da die Abgrenzung dieser Anlage eindeutig aus der Örtlichkeit erkennbar ist.  

Finanzielle Auswirkungen:
positiv, durch die Möglichkeit der zeitnahen Beitragserhebung  

Anlage/n: Lageplan  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2016-674
öffentlich

16.02.2016
Reno Böhringer

Beschluss über eine Abschnittsbildung und Kostenspaltung zur 
Abrechnung von Straßenbaubeiträgen für die T.-Storm-Straße und 
die R.-Wossidlo-Straße in Grevesmühlen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.03.2016 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2016 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
05.04.2016 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die T.-Storm-Straße bildet zusammen mit der R.-Wossidlo-Stra0e einen gemeinsamen 
Abrechnungsabschnitt gemäß § 4 der Straßenbaubeitragsatzung (SBS). Die genaue 
Abgrenzung ist in dem als Anlage beigefügten maßstabsgerechten Lageplan bildlich 
dargestellt.
Gemäß § 6 der SBS wird zur vorzeitigen Abrechnung der Teileinrichtung Beleuchtung eine 
Kostenspaltung beschlossen.
 
Sachverhalt:  

In den betreffenden Straßen wurde 2015 die Beleuchtung erneuert.
Da die Wossidlo-Straße auf Grund ihrer geringfügigen Länge nur ein nichtselbständiges 
straßenrechtliches Anhängsel ist, bildet sie zusammen mit der verbundenen Storm-Straße 
ein zusammengehörendes Abrechnungsgebiet. Dieses ist durch diesen Beschluss formell 
festgesetzt.
Da die übrigen Teileinrichtungen nicht ausgebaut wurden, ist für die zeitgerechte 
Abrechnung der Beleuchtungserneuerung ein Kostenspaltungsbeschluss erforderlich, um die 
sachliche Beitragspflicht abgabenrechtlich entstehen zu lassen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

positiv, durch die Möglichkeit der zeitnahen Abgabenerhebung
  
Anlage/n: 

Lageplan

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2016-678
öffentlich

02.03.2016
L. Prahler

Teilfortschreibung Regionales Raumentwicklungsprogramm 
Westmecklenburg-Entwurf Kapitel 6.5 Energie
hier: Stellungnahme im Rahmen des 1. Beteiligungsverfahrens
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.03.2016 Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2016 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
05.04.2016 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
18.04.2016 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung nimmt den beiliegenden Entwurf des Schreibens zur Beteiligung an der 
1. Stufe des Beteiligungsverfahrens zustimmend zur Kenntnis und fordert die Verwaltung zur 
fristgerechten Versendung des Schreibens auf.

  
Sachverhalt: 
Die Stadt  ist im Rahmen der 1. Stufe des Beteiligungsverfahrens zur Teilfortschreibung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms (RREP) aufgefordert Stellung zu nehmen (s. 
Anlage 1). Die Teilfortschreibung umfasst die Neuformulierung des Kapitels 6.5 Energie. 

Das RREP hat für die Stadt/Gemeinde immer dann Auswirkungen, wenn Vorhaben der 
Stadt/ Gemeinde oder Dritter die Belange, die im RREP beschrieben sind, betreffen. Dann 
kann dies die Zulässigkeiten, Abstimmungserfordernisse oder Größenordnungen von 
Vorhaben beeinflussen. 

Die neuen Programmsätze im Kapitel 6.5 Energie umfassen Neuregelungen insbesondere 
zur Bioenergie und Windenergie. Letzteres beinhaltet die Neufestlegung von 
Windeignungsgebieten nach neu beschlossenen, einheitlichen Kriterien, die in der 
Begründung ausführlich dargestellt sind (vgl. Abb. 19 in Anlage 2 der Beschlussvorlage). 

Ziel der Raumordnung ist es, damit zu regeln, dass Windenergieanlagen grundsätzlich nur in 
diesen Windeignungsgebieten aufgestellt werden dürfen. Andernfalls dürften sie 
grundsätzlich überall im Außenbereich errichtet werden, wenn nicht öffentliche Belange 
dagegen sprechen. (vgl. § 35 Abs. 1 Satz 5 BauGB)

Diese Kriterien sind auch für bereits bestehende Windeignungsgebiete angewendet worden. 
Grundsätzlich hatte dies zur Folge, dass diese nicht fortgeführt werden, was zur Folge hat, 
dass dort nach Rechtskraft dieser Teilfortschreibung keine Windenergieanlage mehr neu 
oder im Ersatz (sog. Repowering) errichtet werden dürften. 

Dies stellt die 1. Beteiligungsrunde dar. Gesetzlich vorgeschrieben sind 2 Stufen der 
Beteiligung. Änderungen können sich auf Grundlage der eingehenden Stellungnahmen und 
deren rechtliche Beurteilung ergeben. Beschlüsse, die letztlich zur Rechtskraft des RREPs 
führen, werden von der Vollversammlung des Planungsverbands Westmecklenburg in 
öffentlicher Sitzung gefasst. 

TOP 9.
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Für die Stadt ergibt sich unter Anwendung dieser Kriterien nach vorliegendem Entwurf 
folgendes: 

Grevesmühlen 

Programmsätze 6 und 12:
Die Stadt begrüßt die geplante Zielformulierung des Planungsverbandes, dass 
Biogasanlagen auf Basis von Reststoffbiomassen sowie auf der Grundlage von 
Wärmekonzepten zu erfolgen haben. 

Konkret trägt dies dazu bei, dass die inzwischen in Grevesmühlen geschaffene Infrastruktur 
der Wärmeversorgung gesichert wird und unbotmäßiger Verbrauch landwirtschaftlicher 
Flächen erfolgt. Es sollte jedoch klar gestellt werden, dass Bestandsanlagen im Zuge 
technologischer Innovationen umgebaut und /oder untergeordnete Erweiterungen möglich 
sind. 

Programmsatz 8: Windeignungsgebiete
Die Stadt Grevesmühlen ist betroffen durch das neue Windeignungsgebiet 04/16, das in der 
Kartenblatt 2 als neues Eignungsgebiet (ohne Schraffur) und zudem als Potenzialsuchraum 
(mit Schraffur)  ausgewiesen ist (s. Anlage 2). 

Bereits im Rahmen der Vorwegbeteiligung hat die Stadt auf artenschutzrelevante 
Problemstellungen hingewiesen und ein Artenschutzgutachten zur Kenntnis gegeben, das im 
Auftrag der Stadt im Jahre 2015 erstellt wurde und den westlichen Randbereich des 
geplanten Windeignungsgebietes betrifft. 

Wir gehen mit Verweis auf die diesbezügliche Beschlusslage des Planungsverbandes davon 
aus, dass die tatsächliche Eignung zur Errichtung von Windenergieanlagen aufgrund 
artenschutzrechtlicher Belange bereits in dieser Planaufstellung Berücksichtigung findet, 
wenn sich diese aus bereits vorliegenden fachlichen Begutachtungen ergebe. 

Insofern verweisen wir nochmals ausdrücklich auf das o.g. artenschutzrechtliche 
Fachgutachten und verbinden dies mit der Aufforderung zur Prüfung, ob das geplante neue 
Windeignungsgebiet unter Berücksichtigung der darin aufgeführten Belange in Gänge oder 
in  Teilen überhaupt geeignet ist.  

Zu dem dargestellten Potenzialsuchraum wird die Auffassung vertreten, dass in diesem 
Areal Biotopstrukturen bestehen, die der Ausweisung eines Windeignungsgebietes 
entgegenstehen. Im weiteren Verfahren sollte daher diese Fläche ersatzlos entfallen.
 
  

Anlage/n: 

Anlage 1: Anschreiben Regionalen Planungsverband Westmecklenburg v. 18.02.2016
Anlage 2: Auszug Entwurf RREP WM- Abb. 19 Kriterien zur Ausweisung von  Wind-

     eignungsgebieten und Kartenblatt 2
  

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 9.

24 von 29 in Zusammenstellung



TOP 9.

25 von 29 in Zusammenstellung



TOP 9.

26 von 29 in Zusammenstellung



TOP 9.

27 von 29 in Zusammenstellung



TOP 9.

28 von 29 in Zusammenstellung



TOP 9.

29 von 29 in Zusammenstellung


	Tagesordnung
	Ö Top 6. VO/12SV/2016-692
	Beschlussvorlage

	Ö Top 6. VO/12SV/2016-692 Anlage 01 'Erschließungsvertrag mit Anlagen'
	Ö Top 7. VO/12SV/2016-673
	Beschlussvorlage

	Ö Top 7. VO/12SV/2016-673 Anlage 01 '20160216111604154'
	Ö Top 8. VO/12SV/2016-674
	Beschlussvorlage

	Ö Top 8. VO/12SV/2016-674 Anlage 01 '20160216104044260'
	Ö Top 9. VO/12SV/2016-678
	Beschlussvorlage

	Ö Top 9. VO/12SV/2016-678 Anlage 01 'Anschr.RPV WM v.18.02.16'
	Ö Top 9. VO/12SV/2016-678 Anlage 02 'Auszug Entwurf RREP-Abb.19 u.Kartenblatt2'

